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unbeschadet etwaiger Rechtspflichten den Unterschied 
zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen 
Abnahme entsprechenden Rabatt dem Verlag rück-
zuvergüten. Bei Zwangsbeitreibung, Vergleichen und 
Konkurs entfällt jeder Rabattanspruch, auch für bereits 
erschienene Anzeigen.

3.3   Der Verlag ist berechtigt, das Erscheinen von Anzei-
gen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes 
Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und 
von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge 
abhängig zu machen, ohne dass hierdurch dem Auf-
traggeber irgendwelche Ansprüche gegen den Verlag 
erwachsen.

3.4   Beanstandungen sind innerhalb von 10 Tagen nach 
Rechnungsdatum zu erheben.

4 Verschiedenes

4.1   Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Hauptsitz 
des Verlages.

4.2   Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung 
auf Erfüllung von Aufträgen und Leistung von Scha-
densersatz. Insbesondere wird auch kein Schadens-
ersatz für nicht veröffentlichte Anzeigen geleistet. 

4.3   Angebote auf Kennzifferanzeigen (Chiffre), die 
von gewerbsmäßigen Vermittlern oder unter miss-
bräuch licher Inanspruchnahme des Kennzifferdienstes 
eingereicht werden, werden vom Verlag nicht weiter-
geleitet. Er ist ermächtigt,  Angebote zu Prüfzwecken zu 
öffnen. Der Auftraggeber der Chiffreanzeige ist damit 
einverstanden, dass, wenn die Prüfung einen solchen 
Missbrauch ergibt, die Angebote von der Beförderung 
ausgeschlossen bleiben. Im Übrigen übernimmt der Auf-
traggeber die  Verpflichtung, für schnelle Rücksendung 
der den Angeboten beigefügten Anlagen zu sorgen. 
4.4   Stornierungen werden nur bis zum Tag des  
Anzeigenschlusses akzeptiert.

Liefer- und Zahlungsbedingungen

1 Auftragserteilung

1.1   Der Verlag behält sich vor, Anzeigen oder Beilagen-
aufträge nach freiem Ermessen anzunehmen oder 
abzulehnen. Im Rahmen von Abschlüssen behält sich 
der Verlag die Annahme oder Ablehnung der einzelnen 
Texte vor. Auch bei Aufträgen, die durch Verlagsvertre-
ter angenommen werden, steht dem Verlag das Recht 
der Ablehnung zu. Der Rechtsweg wird ausdrücklich 
ausgeschlossen. Die Ablehnung wird dem Auftrag-
geber mitgeteilt. 

1.2   Platz- und Datenvorschriften des Auftraggebers 
sind nur bindend, wenn sie der Verlag schriftlich bestä-
tigt hat. Der Auftraggeber haftet dafür, dass der Inhalt 
seiner Anzeigen nicht gegen gesetzliche Bestimmun-
gen oder sonstige Verordnungen usw. verstößt.

1.3   Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen und 
Änderungen sowie bei nicht einwandfrei deutlich  
geschriebenen Manuskripten wird keine Haftung  
für eine richtige Wiedergabe übernommen. Abbestel-
lungen werden vom Verlag nur schriftlich entgegen-
genommen.

2 Auftragsabwicklung

2.1   Für die rechtzeitige Lieferung der Anzeigentexte 
und Druckunterlagen ist der Auftraggeber verant-
wortlich.

2.2   Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die 
Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Sendet 
der Auftraggeber den ihm rechtzeitig übermittelten 
Probeabzug nicht umgehend und rechtzeitig vor 
Drucklegung zurück, so gilt die Genehmigung zum 
Druck als erteilt.

2.3   Bei irrtümlichem Erscheinen oder Nichterscheinen, 
fehlerhafter oder unvollständiger Wiedergabe einer 
Anzeige hat der Auftraggeber keinen Anspruch auf 

Schadensersatz, der über die Gewährung einer kosten-
losen Ersatzanzeige in gleichem Umfang hinausgeht. 

2.4   Der Auftraggeber ist bei ganz oder teilweise unle-
serlichem, unrichtigem oder unvollständigem Abdruck 
einer Anzeige zur Forderung einer Rechnungsminde-
rung oder einer Ersatzanzeige nur berechtigt, wenn 
durch die Mängel der Zweck der Anzeige erheblich 
beeinträchtigt wurde. Fehlerhaft gedruckte Kennzif-
fern beeinträchtigen den Zweck der Anzeige nur uner-
heblich. Die Höhe der Rechnungsminderung bzw. die 
Größe der Ersatzanzeige muss im Einzelfall mit dem 
Verlag vereinbart werden.

2.5   Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen 
nicht sofort erkennbar, sondern werden diese erst bei 
der drucktechnischen Verarbeitung deutlich, so hat 
der Auftraggeber bei ungenügendem Abdruck keine 
Ansprüche.

2.6   Im Hinblick auf den unterschiedlichen Ausfall der 
Papierqualität lehnt der Verlag eine Ersatzleistung 
oder Rechnungsminderung ab, wenn die Papier-
beschaffenheit den Druck einer Anzeige beeinträchtigt.

2.7   Die Pflicht des Verlages zur Aufbewahrung von 
Lithos bzw. Druckvorlagen auf Fotopapier endet drei 
Monate nach Erscheinen der Anzeige, für die sie 
verwendet wurden. Vom Auftraggeber zur Verfügung 
gestellte Unterlagen werden nur auf ausdrücklichen 
Wunsch des Auftraggebers zurückgesendet.

3 Berechnung und Zahlung

3.1   Die in der Anzeigenpreisliste verzeichneten Preise 
und Rabatte gelten nur für die Dauer der Gültigkeit 
dieser Preisliste. Preiserhöhungen für Anzeigen können 
auch innerhalb der Laufzeit eines Dauerauftrages oder 
Abschlusses in Kraft treten. 

3.2   Wird ein Auftrag aus Gründen nicht erfüllt, die der 
Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber 
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